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I.

2120

Amtliche Untersuchungen von Beamtinnen 
und Beamten sowie Beamtenbewerberinnen 

und -bewerbern mit einer HIV-Infektion 
Runderlass

des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Vom 23. März 2023

1.

Die HIV-Infektion ist nach heutigem Stand der Medizin 
eine gut behandelbare Infektionserkrankung. 

Allgemeine HIV-Tests bei Einstellungsuntersuchungen 
von Beamtenbewerberinnen und Beamtenbewerbern 
sind im Hinblick 

–  auf die geringe Verbreitung der Infektion,

–  auf den heutigen medizinischen Kenntnisstand über 
die Lebens- und Leistungserwartung von Menschen 
mit HIV,

–  auf den aktuellen Stand der Wissenschaft zur HIV-Be-
handlung, insbesondere durch die Auswirkungen einer 
antiretroviralen Therapie auf die Viruslast,

–  auf die diskriminierenden und stigmatisierenden Aus-
wirkungen eines solchen obligatorischen Tests für an-
dere Bereiche des Erwerbslebens und die dadurch her-
beigeführte Beeinträchtigung der gesellschaftlichen 
Teilhabe,

–  auf Artikel  3 Absatz  1 Buchstabe a) der Richtlinie 
2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 (ABl. L 
303/16 vom 2. Dezember 2000) zur Feststellung eines 
allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der 
Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf, wo-
nach sämtliche Bedingungen – einschließlich Auswahl-
kriterien und Einstellungsbedingungen – für den Zu-
gang zu einer Beschäftigung dem Geltungsbereich der 
Diskriminierungsverbote unterliegen, und

–  darauf, dass die grundsätzliche Forderung eines nega-
tiven HIV-Status für die Einstellung in den Vorberei-
tungsdienst eine unmittelbare Benachteiligung wegen 
der HIV-Infektion darstellt und damit ein Verstoß ge-
gen das in §  7 Absatz  1 Halbsatz 1 des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) vom 14. August 
2006 (BGBl. I S. 1897), das zuletzt durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 19. Dezember 2022 (BGBl. I. S. 2510) ge-
ändert worden ist, geregelte Benachteiligungsverbot 
vorliegen kann,

auch in tatsächlicher Hinsicht unverhältnismäßig. 

Dies gilt auch für die bloße Befragung der Bewerberin-
nen und Bewerber. Das in Artikel  8 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention verankerte Recht auf Ach-
tung des Privatlebens, das insbesondere das Recht einer 
Person auf Geheimhaltung ihres Gesundheitszustandes 
umfasst, steht insoweit einer Untersuchung auf eine 
HIV-Infektion gegen oder ohne den Willen der betroffe-
nen Person entgegen (vgl. EuGH, Urteil vom 5. Oktober 
1994 – Rs. C-404/92 P, NJW 1994, 3005).

Darüber hinaus sind Menschen mit HIV nach § 24 AGG 
im Bereich des öffentlichen Dienstrechts dem Anwen-
dungsbereich des AGG zuzuordnen (BAG, Urteil vom 
19. Dezember 2013 – 6 AZR 190/12).

2.

Auch wenn die Bewerberin oder der Bewerber ihre be-
ziehungsweise seine HIV-Infektion von sich aus bekannt 
gibt oder diese aus anderen Quellen bekannt wird, 
schließt die HIV-Infektion für sich allein die gesundheit-
liche Eignung und eine Verbeamtung nicht grundsätzlich 
und in jedem Fall aus. Es bedarf vielmehr einer Prüfung 
des konkreten Einzelfalls (vgl. BVerwG – Urteil vom 
25. Juli 2013 – 2 C 12/11). Seit Erlass der ersten Fassung 
des Runderlasses am 26. November 2012 hat sich die 
Rechtsprechung auch zur Thematik von Verbeamtungen 
bei bestehender HIV-Infektion geäußert (VG Hannover, 
Urteil vom 18.7.2019 – 13 A 2059/17; VG Berlin, Urteil 
vom 23. September 2022 – 5 K 322.18). 

Die beurteilende Ärztin oder der beurteilende Arzt muss in 
dem konkreten Einzelfall eine fundierte medizinische Tatsa-
chenbasis für die Prognose auf der Grundlage allgemeiner 
medizinischer Erkenntnisse und der gesundheitlichen Ver-
fassung der Bewerberin oder des Bewerbers erstellen (vgl. 
BVerwG, Urteil vom 25. Juli 2013 – 2 C 12/11 –, juris Rn. 22). 
Es ist auf die konkrete Gesundheitssituation der Bewerbe-
rin oder des Bewerbers abzuheben (vgl. zu HIV: VG Hanno-
ver, Urteil vom 18. Juli 2019 – 13 A 2059/17; VG  Berlin, 
 Urteil vom 23. September 2022 – 5 K 322.18 -, Rn. 59). 

In Hinblick auf Menschen mit positivem HIV-Status, die 
nach aktuellem Kenntnisstand angemessen medizinisch 
versorgt werden, gibt es im Grundsatz keine tatsächli-
chen Anhaltspunkte dafür, dass sie – allein wegen des 
positiven HIV-Status – die Dienstaltersgrenze nicht er-
reichen, mit überwiegender Wahrscheinlichkeit vor Er-
reichen des Dienstaltersgrenze dienstunfähig würden 
oder über Jahre hinweg regelmäßig krankheitsbedingt 
ausfallen könnten (VG Hannover, Urteil vom 18. Juli 
2019 – 13 A 2059/17; VG Berlin, Urteil vom 23. Septem-
ber 2022 – 5 K 322.18 -, Rn. 46). 

3.

Die Regelungen dieses Erlasses gelten auch für amts-
ärztliche Untersuchungen bei Beamtinnen und Beamten 
auf Zeit, auf Probe und auf Widerruf. 

4.

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft.

Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten tritt der Runderlass 
Amtliche Untersuchungen von Beamtinnen und Beamten 
sowie Beamtenbewerberinnen und –bewerbern mit einer 
HIV-Infektion vom 26. November 2012 (MBl. NRW. 
S.  712), der durch Runderlass vom 17. Juni 2022 (MBl. 
NRW. S. 571) geändert worden ist, außer Kraft.

– MBl. NRW. 2023 S. 224

2430

Änderung der
Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen 

im Rahmen der Initiative „Durchstarten in 
 Ausbildung und Arbeit“

Runderlass
des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales

– II B 5 AQ 7027 –

Vom 16. März 2023

1

Die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen 
im Rahmen der Initiative „Durchstarten in Ausbildung 
und Arbeit“ vom 18. Dezember 2019 (MBl. NRW. 
2020 S. 29), die zuletzt durch Runderlass vom 2. Novem-
ber 2021 (MBl. NRW. S.  929) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

In Nummer  5.2 werden nach dem Wort „vorsieht“ die 
Wörter „beziehungsweise Abweichungen sind zulässig 
für von Trägern durchgeführte Projekte, wenn ein außer-
ordentliches landespolitisches Interesse an der Umset-
zung besteht (zu prüfen durch das für Arbeit zuständige 
Ministerium) und ein Nachweis vorgelegt wird, dass der 
Träger den Eigenanteil nicht aus eigenen Mitteln auf-
bringen kann.“ eingefügt.

2

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft. 

– MBl. NRW. 2023 S. 224
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26

Richtlinie für die Förderung 
 Kommunaler  Integrationszentren

Gemeinsamer Runderlass 
des Ministeriums für Kinder, Jugend,

Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration und
des Ministeriums für Schule und Bildung

Vom 10. März 2023

1
Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage 

1.1

Das Land gewährt nach § 8 Absatz 1 des Teilhabe- und 
Integrationsgesetzes vom 25. November 2021 (GV. NRW. 
S.  1213a), nach Maßgabe dieser Richtlinie und den Ver-
waltungsvorschriften zu §  44 der Landeshaushaltsord-
nung vom 6. Juni 2022 (MBl. NRW. S. 445) in der jeweils 
geltenden Fassung, im Folgenden VV zur LHO bezie-
hungsweise VVG zur LHO, Zuwendungen an Kreise und 
kreisfreie Städte für Kommunale Integrationszentren 
und zur Förderung kommunaler Integrationsarbeit in 
den Kommunalen Integrationszentren (Programm 
KOMM-AN NRW).

Die Kommunalen Integrationszentren widmen sich der 
Koordinierung, Beratung und Unterstützung von Ein-
richtungen des Regelsystems in der Kommune im Hin-
blick auf die Integration von Menschen mit Einwande-
rungsgeschichte. 

Einzelheiten zu den Kommunalen Integrationszentren 
sind in dem Gemeinsamen Runderlass des Ministeriums 
für Schule und Bildung und des Ministeriums für Kin-
der, Familie, Flüchtlinge und Integration „Kommunale 
Integrationszentren“ vom 8. Mai 2018 (ABl. NRW. 
06/18 S. 39, BASS 12-21 Nr. 18) geregelt. 

Im Rahmen der zu fördernden kommunalen Integrati-
onsarbeit werden die Kommunalen Integrationszentren 
gestärkt und bedarfsorientierte Maßnahmen vor Ort aus 
den Programmteilen I und II des Förderprogramms 
KOMM-AN NRW durchgeführt.

1.2

Ein Anspruch der Antragstellerin oder des Antragstellers 
auf Gewährung der Zuwendung besteht nicht, vielmehr 
entscheidet die Bewilligungsbehörde aufgrund ihres 
pfl ichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel.

2
Gegenstand der Förderung

Gefördert werden

2.1

Tätigkeiten und Angebote von Kommunalen Integra-
tionszentren für die Verbesserung der Teilhabe und Inte-
gration vor Ort und beziehungsweise oder

2.2

innerhalb des Programms KOMM-AN NRW das ehren-
amtliche Engagement bei der Integration von Gefl üchte-
ten und neuzugewanderten Menschen in den Kommunen.

Der Fördertatbestand nach Nummer 2.2 umfasst

2.2.1

 die Koordinierung, Vernetzung und Qualifi zierung im 
Rahmen der Aufgaben des Programms KOMM-AN NRW 
durch die Kommunalen Integrationszentren sowie

2.2.2 

 Maßnahmen, die nach Abstimmung mit den Akteurin-
nen und Akteuren vor Ort durch die Kommunalen Integ-
rationszentren oder von Dritten durchgeführt werden, 
hierzu gehören:

2.2.2.1 

 Renovierung, Ausstattung und Betrieb von Ankommens-
treffpunkten und Digitalisierung der Ausübung eines 
Ehrenamtes (Baustein A),

2.2.2.2

Maßnahmen des Zusammenkommens, der Orientierung 
und Begleitung (Baustein B),

2.2.2.3

Maßnahmen zur Informations- und Wissensvermittlung 
und zur Gewinnung neuer Personen für eine ehrenamt-
liche Tätigkeit (Baustein C) sowie

2.2.2.4 

Maßnahmen, die der Qualifi zierung von ehrenamtlich tä-
tigen Personen und der Begleitung ihrer Arbeit dienen 
(Baustein D).

3
Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfän-
ger sind die Kreise und kreisfreien Städte. 

Im Rahmen der Förderung nach Nummer  2.2.2 ist eine 
Weiterleitung der Zuwendung unter Beachtung der 
Nummer 12 VVG zu § 44 LHO zugelassen. In Fällen der 
Weiterleitung ist der verbindliche Musterweiterleitungs-
vertrag gemäß der Anlage 12 zu verwenden.

4
Zuwendungsvoraussetzungen

Das Kommunale Integrationszentrum muss im Rahmen 
der kommunalen Zuständigkeiten organisatorisch eigen-
ständig sein und die Eigenständigkeit muss innerhalb 
und außerhalb der kommunalen Gebietskörperschaft er-
kennbar sein. 

Weitere Zuwendungsvoraussetzungen sind in den Num-
mern 4.1. und 4.2. geregelt. 

4.1 

für Maßnahmen nach Nummer 2.1

a)  das Vorliegen eines vom Kreistag nach vorheriger Ab-
stimmung mit den Kommunen des Kreises bezie-
hungsweise vom Rat der Stadt verabschiedeten oder 
fortgeschriebenen Integrationskonzepts,

b)  die Selbstverpfl ichtung über eine im Zwei-Jahres-
Turnus erfolgende Festlegung inhaltlicher Schwer-
punkte in Abstimmung mit den örtlichen Akteurinnen 
und Akteuren der Integrationsarbeit,

c)  die Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten,

d)  die Übernahme der Verwaltungsausgaben einschließ-
lich der Reisekosten, 

e)  die Übernahme der Ausgaben für Lehr- und Lern-
mittel, für Projektmittel sowie

f)  die Mitwirkung an einem überregionalen Erfahrungs-
transfer im Rahmen des Verbundes der Kommunalen 
Integrationszentren.

4.2 

für Maßnahmen nach Nummer 2.2, dass

a)  die Maßnahmen, die durch KOMM-AN NRW gemäß 
Nummer 2.2.2 gefördert werden, eindeutig abgrenzbar 
von bereits laufenden Maßnahmen außerhalb dieser 
Richtlinie sind und

b)  die Digitalisierung nach Nummer  2.2.2.1 Teil eines 
nachhaltigen Konzeptes sein muss.

Die Förderung der Digitalisierung setzt voraus, dass 
hierdurch ein Mehrwert für Ehrenamtliche und bezie-
hungsweise oder Neuzugewanderte bei der Erstorientie-
rung, Integration oder der Teilhabe an der Gesellschaft 
geschaffen wird. Dies ist bereits im Antrag darzustellen. 
Ebenso ist darin zu beschreiben, wie das Management 
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des Gerätes (damit ist gemeint der Verleih und sein 
Nachweis, Updates) funktioniert.

Der Betrieb eines bereits bestehenden Ankommenstreff-
punkts ist bezogen auf eine Förderung der Digitalisie-
rung förderunschädlich.

5
Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

5.1
Zuwendungsart
Projektförderung

5.2
Finanzierungsart

5.2.1
Für Maßnahmen nach Nummer 2.1 
Vollfi nanzierung.

5.2.2
Für Maßnahmen nach Nummer 2.2.1 
Vollfi nanzierung.

5.2.3
Für Maßnahmen nach Nummer 2.2.2 
Festbetragsfi nanzierung.
Abweichend von Nummer 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen 
zur Förderung der Kommunalen Integrationszentren 
nach den Nummern 5.2.1 und 5.2.2 bis zu 100 Prozent 
der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Landesmitteln be-
reitgestellt werden.

5.3
Form der Zuwendung
Zuweisung

5.4
Bemessungsgrundlage

5.4.1
Bei Maßnahmen gemäß Nummer  2.1 werden Personal- 
und Sachausgaben gefördert.

5.4.1.1
Personalausgaben
Bemessungsgrundlage für die Förderung sind die voraus-
sichtlichen Ausgaben für bis zu 6,5 Personalstellen bei 
Kreisen und 5,5 Personalstellen bei kreisfreien Städten. 
Davon für Fachkräfte bis zu 6 Stellen bei Kreisen bzw. 
bis zu 5 Stellen bei kreisfreien Städten und für eine Ver-
waltungsassistenz eine 0,5 Stelle.
Der Höchstbetrag der Vollfi nanzierung beträgt je 57 000 
Euro pro Jahr und Fachkraftstelle sowie 22 500 Euro pro 
Jahr für eine 0,5 Stelle Verwaltungsassistenz. Bei Stellen-
vakanzen vermindern sich die Jahresfestbeträge entspre-
chend.
Fachkräfte nach den Nummern 5.4.1.1 und 5.4.2.1 müs-
sen den erfolgreichen Abschluss eines Hochschulstu-
diums (Diplom FH oder Bachelor, Master) oder eine 
gleichwertige Qualifi kation nachweisen. Im Studium sol-
len unter anderem migrations- beziehungsweise integra-
tionsspezifi sche Lehrinhalte oder solche des öffentlichen 
Rechts vermittelt worden sein. Über Ausnahmen ent-
scheidet das für Integration zuständige Ministerium. 

5.4.1.2
Sachausgaben

Bemessungsgrundlage für die Förderung sind die voraus-
sichtlich anfallenden Sachausgaben für den Aufbau, den 
Einsatz und die fachliche Begleitung von Übersetzungs- 
beziehungsweise Laiensprachmittlerpools in den Kom-
munen bis zur Höhe von maximal 50 000 Euro pro Jahr 
und Kommunalem Integrationszentrum.

Für den Aufbau, den Einsatz und die fachliche Beglei-
tung von Laiensprachmittlerpools in den Kommunen 

sind die Rahmenbedingungen des Laiensprachmittler-
pools verbindlich anzuwenden und ein entsprechendes 
Konzept vorzulegen. 

5.4.2

Bei Maßnahmen gemäß Nummer 2.2.1 werden Personal- 
und Sachausgaben gefördert. 

5.4.2.1
Personalausgaben

Für die Umsetzung von Aufgaben im Rahmen des För-
derprogramms KOMM-AN NRW, werden eine, einein-
halb oder zwei Stellen, die mit Fachkräften zu besetzen 
sind, mit je 57 000 Euro für eine volle Stelle berücksich-
tigt. Bei Stellenvakanzen vermindern sich die Jahresfest-
beträge entsprechend.

Die Zahl der geförderten Stellen bemisst sich anhand 
der Einwohnerzahl der Kreise und kreisfreien Städte 
zum Stichtag 30. Juni des Vorjahres. Zur Ermittlung der 
zuwendungsfähigen Stellenanteile je Kommune ist An-
lage 4 anzuwenden.

5.4.2.2
Sachausgaben

Für Maßnahmen, die im Rahmen der Aufgaben des Pro-
gramms KOMM-AN NRW durchgeführt werden, können 
Zuwendungen in Höhe von bis zu 10 000, 15 000 oder 
20 000 Euro pro Jahr bewilligt werden. Die konkrete 
Höhe der Förderung je Kommune bemisst sich nach dem 
in der Anlage 4 dargestellten Schlüssel.

5.4.3

Bei Maßnahmen gemäß Nummer 2.2.2 und den Anlagen 
3, 7, 10 und 11 mit den Bausteinen A, B, C und D werden 
Sachausgaben gefördert.

5.4.3.1

Für die Renovierung, die Ausstattung und der Betrieb 
von Ankommenstreffpunkten und Digitalisierung der 
Ausübung des Ehrenamtes nach Nummer  2.2.2.1 (Bau-
stein A).

5.4.3.1.1

Für die Renovierung von Ankommenstreffpunkten beträgt 
der Festbetrag 1 000 Euro für einen Raum.

5.4.3.1.2

Für die Ausstattung von Ankommenstreffpunkten beträgt 
der Festbetrag 1 000 Euro für einen Raum.

5.4.3.1.3

Pro Raum und Förderjahr kann entweder ein Festbetrag 
gemäß Nummer  5.4.3.1.1 oder Nummer  5.4.3.1.2 bean-
tragt werden. Insgesamt können zwei Festbeträge jähr-
lich für ein Gebäude bewilligt werden.

Ausgaben für Renovierungen beziehungsweise Ausstat-
tung einer Büroräumlichkeit in einem Ankommenstreff-
punkt sind zuwendungsfähig, wenn diese für die Neuein-
richtung oder Aufrechterhaltung des Betriebs des An-
kommenstreffpunkts erforderlich ist. Außenanlagen 
können im begrenzten Umfang als förderwürdig aner-
kannt werden, wenn diese zu einem Ankommenstreff-
punkt gehören und tatsächlich genutzt werden. 

Ausgaben für Renovierungen beziehungsweise Ausstat-
tungen von sanitären Anlagen, Abstellkammern, Keller- 
oder Lagerräumen sowie für berufsbezogene Sachausga-
ben und landesbetriebenen Ankommenstreffpunkten für 
die Erstaufnahme von Asylsuchenden und Notunter-
künften sind nicht zuwendungsfähig.

5.4.3.1.4

Für den Betrieb von Ankommenstreffpunkten beträgt 
der monatliche Festbetrag 400 Euro pro Ankommens-
treffpunkt.
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5.4.3.1.5

Die Räumlichkeiten eines Ankommenstreffpunkts müssen 
mindestens zu 33 Prozent der gesamten Nutzungszeit für 
den Bereich der Integration von Gefl üchteten und Neu-
zuwanderern genutzt werden.

5.4.3.1.6

Die unter 5.4.3.1.5 aufgeführten 33 Prozent der gesamten 
Nutzungszeit beziehen sich auch auf die Renovierung 
und Ausstattung von Ankommenstreffpunkten.

5.4.3.1.7

Für Maßnahmen der Digitalisierung beträgt der Fest-
betrag 1 000 Euro pro Jahr. Mit dem Festbetrag können 
maximal zwei Lizenzen für Videokonferenzsysteme ge-
fördert werden.

5.4.3.2

Für die Begleitung, Maßnahmen des Zusammenkommens 
und der Orientierung nach Nummer 2.2.2.2 (Baustein B)

5.4.3.2.1

Für Ausgaben im Zusammenhang mit der Erstattung von 
Auslagen Dritter für die Begleitung von Gefl üchteten 
und Neuzuwanderern und deren Orientierung vor Ort 
beträgt der Festbetrag 35 Euro je ehrenamtlicher Beglei-
tung. Bis zu drei solcher Begleitungen sind pro ehren-
amtlicher Begleitung förderfähig, sodass der monatliche 
Höchstbetrag je ehrenamtlich tätiger Person insgesamt 
105 Euro beträgt.

Die begleiteten Personen müssen nicht identisch sein.

5.4.3.2.2

Für Maßnahmen, die im Zusammenhang mit einem An-
kommenstreffpunkt dem Zusammenkommen dienen, be-
trägt der monatliche Festbetrag 250 Euro pro Maßnahme. 
Die Anzahl der Teilnehmenden muss mindestens bei zehn 
und die Anzahl der ehrenamtlich tätigen Personen bei 
mindestens zwei Personen je Veranstaltung liegen. In be-
gründeten Einzelfällen können Ausnahmen zugelassen 
werden.

5.4.3.3

Für Maßnahmen zur Informations- und Wissensvermitt-
lung und zur Gewinnung neuer ehrenamtlich tätigen 
Personen nach Nummer 2.2.2.3 (Baustein C). 

5.4.3.3.1

Für Ausgaben für die Erstellung, den Druck sowie die 
Anschaffung von Informationsmaterialien sowie für die 
Durchführung von Maßnahmen zur Gewinnung neuer 
ehrenamtlich tätigen Personen beträgt der einmalige 
Festbetrag 500 Euro. 

5.4.3.3.2

Für die Erstellung einer neuen Internetseite oder die 
 Erweiterung durch Zusatzseiten sowie die Pfl ege be-
ziehungsweise Aktualisierung von bestehenden Seiten 
beträgt der einmalige Festbetrag 500 Euro. 

5.4.3.3.3

Für Ausgaben für die Übersetzung von zu veröffent-
lichenden Printmedien und internetbasierten Medien 
 beträgt der Festbetrag 50 Euro pro übersetzter Seite. 
Eine DIN A4-Seite entspricht einem Umfang von circa 
30 Zeilen. Eine Normzeile umfasst circa 55 Anschläge. 
Zuwendungsfähig sind Ausgaben, die mit Rechnungen 
an Dritte, denen Zuwendungen weitergeleitet werden, 
nachgewiesen werden.

5.4.3.4

Für Maßnahmen der Qualifi zierung und Begleitung nach 
Nummer 2.2.2.4 (Baustein D).

5.4.3.4.1

Für Qualifi zierungsmaßnahmen für ehrenamtlich tätige 
Personen, die nicht durch die Angebote der Kommunalen 

Integrationszentren abgedeckt sind und die durch ex-
terne Referentinnen und Referenten oder Coaches be-
gleitet werden, beträgt der Festbetrag 100 Euro pro 
Stunde, höchstens jedoch 800 Euro pro Tag. In dem Fest-
betrag sind auch die Vorbereitung, Nachbereitung und 
Fahrtkosten von externen Referentinnen und Referenten 
oder Coaches enthalten.

Für die Förderung von Qualifi zierungsmaßnahmen gilt 
die Maßgabe, dass maximal 30 Prozent der Gesamtzu-
wendung nach Nummer 2.2.2 verwendet werden dürfen.

5.4.3.4.2

Für Aktivitäten, die dem Austausch von ehrenamtlich 
 tätigen Personen untereinander dienen, beträgt der Fest-
betrag 50 Euro pro Monat.

5.4.4

Die Ausgaben für Maßnahmen nach Nummer 4.1 Buch-
staben c bis e der Richtlinie sind nicht zuwendungsfähig.

6

Sonstige Zuwendungsbestimmungen

Durch Aufl age im Zuwendungsbescheid ist festzulegen, 
dass die Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungs-
empfänger am „Verfahren Fachdatenerhebung NRW“ 
und gegebenenfalls wissenschaftlichen Begleituntersu-
chungen teilzunehmen und mitzuwirken haben.

Organisatorische Änderungen bei den Kommunalen In-
tegrationszentren sind vor Umsetzung über die Bewil-
ligungsbehörde den für Schule und Integration zustän-
digen Ministerien anzuzeigen.

7

Verfahren

7.1

Antragsverfahren

7.1.1

Anträge auf Gewährung von Zuwendungen sind nach den 
Mustern gemäß den Anlagen 1, 2 und 3 in elektronischer 
Form bei der Bezirksregierung Arnsberg – Dezernat 36, 
Kompetenzzentrum für Integration (www.bra.nrw.de/kfi ) 
zu stellen. 

7.1.2

Die Antragstellung für das Jahr 2023 soll innerhalb von 
vier Wochen nach Veröffentlichung dieser Richtlinie er-
folgen. Für die weiteren Jahre soll die Antragsstellung 
bis Ende Oktober des laufenden Jahres für das darauf-
folgende Jahr erfolgen. 

7.2

Bewilligungsverfahren

Die Bewilligungsbehörde ist die Bezirksregierung Arns-
berg. Die Bewilligung erfolgt nach den Mustern gemäß 
der Anlagen 5, 6 und 7.

7.3

Anforderungs- und Auszahlungsverfahren

7.3.1

Die Auszahlung gemäß den Nummern 2.1 und 2.2.1 er-
folgt auf Anforderung gemäß Nummer  7.4 VVG zu §  44 
LHO anteilig zum 1. Mai und 1. Oktober des jeweiligen 
Jahres. Die Nummern 1.4, 5.4, 9.3.1, 9.5 Satz 1 der Allge-
meinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Pro-
jektförderung an Gemeinden der VV zur LHO, im Folgen-
den ANBest-G fi nden insoweit keine Anwendung.

7.3.2

Die Auszahlung gemäß Nummer  2.2.2 erfolgt nach den 
Maßgaben der Nummer 1.4 ANBest-G.
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7.4
Verwendungsnachweis 

Der Verwendungsnachweis gemäß den Mustern der An-
lage 8, 9, 10 (gemäß Nummer 7.4.1 dieser Förderrichtlinie) 
und Anlage 11 (gemäß Nummer  7.4.2 dieser Förderricht-
linie) ist bis spätestens drei Monate nach Beendigung 
des Bewilligungszeitraumes der Bewilligungsbehörde vor-
zulegen. 

7.4.1

Für Maßnahmen nach Nummern 5.4.1 und 5.4.2 gilt Fol-
gendes:

Mit dem Verwendungsnachweis ist darzustellen, in 
 welchem Umfang die Landeszuwendung tatsächlich 
 verwendet worden ist. Die verpfl ichtende Teilnahme am 
Verfahren Fachdatenerhebung NRW ersetzt den Sach-
bericht. 

Die Nummern 7.2 Satz 1 und 7.3 ANBest-G fi nden inso-
weit keine Anwendung.

7.4.2

Für Maßnahmen nach Nummer 5.4.3 gilt:

Die durchgeführten Maßnahmen werden durch das 
Kommunale Integrationszentrum im Verfahren Fach-
datenerhebung NRW abgebildet.

Die Nummer 7.4 der ANBest-G fi ndet keine Anwendung. 
Eine Belegliste und die Vorlage von Belegen ist entbehr-
lich.

7.5

Zu beachtende Vorschriften 

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der 
Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche Aufhe-
bung des Zuwendungsbescheides sowie für die Rückfor-
derung der gewährten Zuwendung gelten die VV bezie-
hungsweise VVG zu § 44 LHO, soweit nicht in den För-
derrichtlinien Abweichungen zugelassen worden sind.

8
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Richtlinie tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2023 in 
Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2027 außer 
Kraft. 

Mit Inkrafttreten dieser Richtlinie treten die Richtlinie 
für die Förderung Kommunaler Integrationszentren vom 
27. März 2018 (MBl. NRW. S. 179), die durch Runderlass 
vom 30. Oktober 2020 (MBl. NRW. S. 769) geändert wor-
den ist, sowie die Richtlinie über die Gewährung von Zu-
wendungen zur Stärkung der kommunalen Integrations-
arbeit 2022-2026 vom 1. Januar 2022 (MBl. NRW. S. 65), 
die durch Runderlass vom 30. August 2022 (MBl. NRW. 
S. 702) geändert worden ist, außer Kraft. Sie sind weiter-
hin auf Förderfälle anzuwenden, in denen auf Grundlage 
dieser Richtlinien Zuwendungen bewilligt worden sind.

Die Anlagen werden nicht im Ministerialblatt abge-
druckt. Eine Einsichtnahme ist über die elektronische 
Version des Ministerialblattes für das Land Nordrhein-
Westfalen (MBl. NRW.) und in der Sammlung des Minis-
terialblatts (SMBl. NRW.) unter https://recht.nrw.de 
möglich.

Die Muster und Anlagen sind auch bei der Bezirksregie-
rung Arnsberg, Kompetenzzentrum für Integration (KfI) 
unter http://www.bra.nrw.de/kfi  einsehbar.

– MBl. NRW. 2023 S. 225

II.

Ministerpräsident

Auszeichnung für Rettung aus Lebensgefahr
Bekanntmachung 

des Ministerpräsidenten
I 5 – 130 – 5/70

Vom 20. März 2023

In Anerkennung einer mit eigener Lebensgefahr verbun-
denen Rettungstat ist die Rettungsmedaille des Landes 
Nordrhein-Westfalen verliehen worden an:

Javad Argand Ali Abadi, Brilon

Ahmad Al Sheikh Hussein Kames, Bonn

Marcus Schwager, Essen

Raquel de Oliveira Loureiro, Münster

Polizeihauptkommissar Joachim Hoen, Hamm

Polizeihauptkommissar Mario Reck, Welver

Polizeioberkommissar Arne Renzel, Mülheim an der Ruhr

Thomas Behrendt, Moers

Polizeikommissar Ruben Lütkenhaus, Münster

Thomas Donsu, Mönchengladbach

Dieter Oberbeck, Hagen

Eine Öffentliche Belobigung erhielt:

Inocencio Dos Anjos Esteves, Hagen

– MBl. NRW. 2023 S. 228

Berufskonsularische Vertretung 
der Republik Türkei in Essen

Bekanntmachung 
des Ministerpräsidenten 

M 4 – 03.49-1/23

Vom 13. Februar 2023

Die Bundesregierung hat dem zum Leiter der berufskon-
sularischen Vertretung der Republik Türkei in Essen er-
nannten Herrn TAYLAN ÖZGÜR AYDIN am 13. Februar 
2023 das Exequatur als Generalkonsul erteilt. Der Kon-
sularbezirk umfasst den Regierungsbezirk Arnsberg und 
im Regierungsbezirk Düsseldorf die Städte Essen und 
Mülheim im Land Nordrhein-Westfalen. 

Das dem bisherigen Generalkonsul, Herrn Sezai Tolga 
Simsir, am 21. Januar 2022 erteilte Exequatur ist erlo-
schen.

– MBl. NRW. 2023 S. 228
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